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 Amtsblatt des Main-Taunus-Kreises 
MITTEILUNGSBLATT FÜR ALLE BEHÖRDEN DES KREISES 

Herausgeber Kreisverwaltung: Kreisausschuss und Landrat 

Nr. 27 15. März 2021 

Allgemeinverfügung (Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz 

vor der aviären Influenza) 
(Aufstallungspflicht, Verbot der Durchführung von Veranstaltungen, auf denen Vögel gehan-

delt oder ausgestellt werden, Anordnung von Biosicherheitsmaßnahmen) 

Aufgrund des § 13 Abs. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBL I S. 1665) in der zurzeit gültigen Fassung und des § 

38 Abs. 11 des Tiergesundheitsgesetzes vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938) in der zurzeit 

gültigen Fassung, erlässt der Landrat des Main-Taunus-Kreises für den Main-Taunus-Kreis folgende 

Allgemeinverfügung 

Anordnung: 

1.  Wer in gewässernahen Gebieten der Städte und Gemeinden Flörsheim am Main, Hattersheim am

Main, Hochheim am Main Geflügel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Geflügelpestverordnung

(Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse)

hält, hat dieses Geflügel mit Wirkung vom Tag der auf die Bekanntmachung dieser Allgemeinver-

fügung folgt

a. in geschlossenen Ställen oder

b. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten

dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenab-

grenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung),

zu halten. 

Als gewässernahe Gebiete im Sinne von Satz 1 gelten die in den beigefügten Karten Floersheim O, 

Floersheim W, Hattersheim O (Okriftel), Hattersheim, Hochheim O, Hochheim W und Hochheim 

westlich A 671 farblich (violett) hervorgehobenen Bereiche. Die Karten sind Bestandteil dieser Verfü-

gung und auch unter nachfolgender URL im Internet abrufbar: 

https://www.mtk.org/Bekanntmachungen-469.htm 

2. Geflügel und gemeinsam mit Geflügel gehaltene Vögel anderer Arten dürfen aus den unter Ziffer 1

genannten Gebieten zum Zwecke der Teilnahme an Börsen, Märkten sowie Veranstaltungen ähnli-

cher Art nicht verbracht werden. 

3. Überregionale Börsen und Märkte sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel und

gemeinsam mit Geflügel gehaltene Vögel anderer Arten gehandelt oder zur Schau gestellt werden, 

sind in dem unter Ziffer 1 genannten Gebiet verboten. 

https://www.mtk.org/Bekanntmachungen-469.htm
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4. Wer in den nach Ziffer 1 definierten Gebieten Geflügel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Geflügel-

pestverordnung (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten 

oder Gänse) bis einschließlich 1000 Stück oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten 

hält, hat mit Wirkung vom Tag der auf die Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung folgt sicher-

zustellen, dass 

a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels

 gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 

b. die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur

mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass 

diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder 

sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen, 

c. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegschutz-

kleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

d. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum

Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird, 

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt

und in mehreren Ställen benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall ge-

reinigt und desinfiziert werden, 

f. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt

und von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, im abgebenden Betrieb vor der Ab-

gabe gereinigt und desinfiziert werden, 

g. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeich-

nungen gemacht werden, 

h. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten

Geflügels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert 

wird oder werden. 

i. Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften

und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die 

frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände 

gereinigt und desinfiziert werden, 

j. betriebseigene Fahrzeuge unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem

befestigten Platz gereinigt und desinfiziert werden bzw. im Falle mehrerer Transporte leben-

den Geflügels an einem Tag von demselben Herkunftsbetrieb in denselben Bestimmungsbe-

trieb unmittelbar nach Abschluss des letzten Transportes. 

5. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1-4 dieser Verfügung wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4

der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) im öffentlichen Interesse angeordnet. 



Seite 97 Amtsblatt des Main-Taunus-Kreises   15.03.2021

Das Amtsblatt ist das amtliche Verkündungsorgan des Main-Taunus-Kreises. Es erscheint je nach Bedarf in unregel-
mäßiger Folge. Bezug kostenlos bei der Kreisverwaltung des Main-Taunus-Kreises  

in 65719 Hofheim, Am Kreishaus 1-5, Telefon 06192/201-0 

  

6. Diese Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt ge-

geben. Diese öffentlich bekanntgemachte Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Amt 

für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, Mainzer Landstraße 500, 65795 Hattersheim am Main 

während der Dienstzeiten und auf der Homepage des Main-Taunus-Kreises unter 

https://www.mtk.org/Bekanntmachungen-469.htm eingesehen werden. Für die Einsichtnahme in den 

Räumen des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen gilt im Hinblick auf die Einhaltung der 

Corona-Schutzmaßnahmen, dass sie nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Telefon-

nummer 06192 201 6191 und unter Einhaltung der jeweils gültigen Schutzmaßnahmen erfolgen 

kann. 

Begründung: 

Seit dem 30.10.2020 tritt die hochpathogene aviäre Influenza (HPAI, Geflügelpest) bei Wildvögeln in 

Deutschland auf. Auch das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Frankreich, Dänemark, Irland, 

Belgien, Spanien, Italien, Norwegen, Schweden, Polen, Slowenien und Kroatien meldeten Wildvogel-

fälle bzw. Ausbrüche von HPAI des Subtyps H5 bei Geflügel. Ein seit Sommer 2020 aktives HPAI 

H5-Geschehen im südlichen Sibirien und dem angrenzenden Norden Kasachstans hatte bereits zu 

ersten Warnungen geführt, dass HPAI H5-Viren mit dem Herbstvogelzug nach Europa gelangen 

könnten. In der Vergangenheit fielen bereits einige solcher Ausbruchsgeschehen zeitlich und räum-

lich mit dem Herbstzug von migrierenden Wasservögeln zusammen und führten zur Verbreitung der 

Viren nach Europa und Afrika. Dies wurde in diesem Jahr durch zahlreiche Nachweise von HPAI H5 

bei Wildvögeln in den oben genannten Ländern bestätigt. 

Das Geschehen entwickelt sich hoch-dynamisch, die Zahl HPAI H5- positiv getesteter Vögel steigt 

täglich weiter an. In Deutschland sind seit dem 30.10.2020 649 HPAI H5-Fälle bei Wildvögeln (Stand 

1.3.2021) und über 30 Ausbrüche bei Hausgeflügel aufgetreten. 

Am 10.12.2020 erfolgte der in diesem Jahr erste Nachweis von HPAI H5N8 bei Wildvögeln in Hes-

sen, was darauf hinweist, dass das Virus aktuell in der hessischen Wildvogelpopulation vorhanden 

ist. 

Anfang Januar 2021 wurde der erste Fall von Geflügelpest in einer privaten Vogelhaltung in Hessen 

festgestellt. 

Anfang März wurde bei 7 Schwänen im Landkreis Groß-Gerau H5N8 nachgewiesen. 

In seiner aktuellen Risikoeinschätzung zum Auftreten von HPAI H5 in Deutschland, bewertet das 

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Friedrich-Loeffler-Institut, FLI) das Risiko der Ausbrei-

tung in Wasservogelpopulationen und des Eintrags in Nutzgeflügelhaltungen und Vogelbestände in 

zoologischen Einrichtungen als hoch. Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln sollten unbedingt 

verhindert werden. Denn überall dort, wo Kontaktmöglichkeiten zwischen Wildvögeln und Hausgeflü-

gel, insbesondere Wasservögeln, bestehen, können Infektionen eingetragen werden und neue Infek-

tionsquellen entstehen. 

Das FLI empfiehlt eine risikobasierte Aufstallung von Geflügel, um das Risiko eines direkten und indi-

rekten Kontakts mit infizierten Wildvögeln und somit das Risiko einer Viruseinschleppung zu minimie-

ren. 

https://www.mtk.org/Bekanntmachungen-469.htm
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Aufgrund dieser Einschätzung habe ich im Rahmen meiner Risikobewertung die örtlichen Gegeben-

heiten berücksichtigt und die Anordnungen unter den Ziffern 1-4 unter Ausübung pflichtgemäßen 

Ermessens momentan in den unter Ziffer 1 genannten Gebieten erlassen. 

Zu Ziffer 1. 

Maßgebend waren hierbei die gewässernahen Gebiete, in denen sich wildlebende Wasser- und Zug-

vögel sammeln, rasten und brüten. Die örtlichen Gegebenheiten bedingen ein erhebliches Vorkom-

men von denjenigen Wasservögeln, bei denen das Virus der Geflügelpest HPAI H5 vom Subtyp 

H5N8 in Deutschland festgestellt wurde. Die Festlegung der Gebietsgrenzen erfolgte in enger Zu-

sammenarbeit mit Experten der Staatlichen Vogelschutzwarte. Gemäß § 13 Abs. 1 Geflügelpestver-

ordnung ist eine Aufstallung des Geflügels von der zuständigen Behörde anzuordnen, soweit dies auf 

Grundlage einer Risikobewertung zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Ge-

flügelpest durch Wildvögel erforderlich ist. Insbesondere für Haltungen in der Nähe von Wasservo-

gelrast- und –sammelplätzen besteht ein hohes Risiko des Eintrags in die Bestände. Denn wenn sich 

Wasservögel in hoher Zahl sammeln und vermischen, werden Virusübertragungen zwischen Wildvö-

geln und somit die Verbreitung der Viren begünstigt und dadurch auch die Gefahr, dass das Virus in 

die Haltungen eingetragen wird. Die getroffene Anordnung habe ich in Ausübung des mir hierbei zu-

stehenden Ermessens getroffen, um das Risiko einer Einschleppung der Tierseuche in Hausgeflü-

gelbestände und eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Entgegenstehende Interessen von Tier-

haltern müssen gegenüber den Interessen an der Bekämpfung der Tierseuche zurückstehen. Die 

getroffene Anordnung ist geeignet und erforderlich, um den mit ihr verfolgten Zweck zu erreichen. 

Durch die Aufstallung des Hausgeflügels wird das Risiko eines direkten und indirekten Kontakts mit 

infizierten Wildvögeln minimiert. 

Zu Ziffer 2. 

Gemäß § 65 Geflügelpestverordnung und §§ 38 Abs. 11, § 6 Abs. 1 Nr. 12 Tiergesundheitsgesetz 

kann die zuständige Behörde zur Vorbeugung von Tierseuchen und deren Bekämpfung Verfügungen 

über Verbote und Beschränkungen des Verbringens von Tieren erlassen. Mit der Teilnahme von Tie-

ren aus Risikobereichen an Veranstaltungen besteht die Gefahr einer massiven Verbreitung der 

hochpathogenen aviären Influenza durch das Zusammentreffen von Geflügel und gehaltenen Vögel 

anderer Arten aus verschiedenen Tierbeständen sowie durch Personen, die möglicherweise in Kon-

takt mit Infektionsquellen gekommen sind. Bei der Ausübung des mir insoweit zustehenden Ermes-

sens habe ich mich davon leiten lassen, dass wirksame Regelungen zur Verhinderung einer Weiter-

verschleppung der Tierseuche getroffen werden müssen. Da Geflügel bereits mit dem Virus infiziert 

sein kann bzw. gemeinsam mit Geflügel gehaltene Vögel anderer Arten das Virus passiv weitertra-

gen können, ist es erforderlich, zu verhindern, dass das Virus über diese Tiere nach einer Teilnahme 

an Börsen, Märkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art weiter verschleppt wird. Für das in den unter 

Ziffer 1 genannten Gebieten gehaltene Geflügel und die dort gemeinsam mit Geflügel gehaltenen 

Vögel anderer Arten besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko. Das Interesse von Tierhaltern von Vögeln 

aus den unter Ziffer 1 genannten Gebieten, mit ihren Tieren an Börsen, Märkten oder Veranstaltun-

gen ähnlicher Art teilzunehmen, muss gegenüber dem Interesse an einer Bekämpfung der Geflügel-

pest zurücktreten. Die getroffene Maßnahme ist verhältnismäßig sowie erforderlich und geeignet, um 

den tierseuchenrechtlichen Anforderungen Rechnung zu tragen. 

Zu Ziffer 3. 

Gemäß § 4 Abs. 2 der Viehverkehrsverordnung in der aktuellen Fassung kann die zuständige Behör-

de Veranstaltungen beschränken oder verbieten, soweit dies aus Gründen der Tierseuchenbekämp-
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fung erforderlich ist. Das gemäß Ziffer 3 dieser Verfügung angeordnete Verbot von überregionalen 

Börsen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art in den definierten Gebieten, bei denen die in Zif-

fer 3 genannten Tiere empfänglicher Art verkauft oder zur Schau gestellt werden, ist erforderlich, da 

durch den bei solchen Veranstaltungen gegebenen engen Kontakt von Vögeln ein bislang nicht ab-

schätzbares Infektionsrisiko besteht und durch einen Verkauf bzw. die Rückkehr der Vögel in ihre 

Herkunftsbestände eine Verschleppung des Virus in weitere Regionen über potentiell infizierte Vögel 

möglich ist. Das Risiko, dass das Virus durch Aussteller und Besucher auch in geschlossene Ausstel-

lungshallen eingetragen wird, ist innerhalb der Risikogebiete als besonders hoch anzusehen. Da Ge-

flügel bereits mit dem Virus infiziert sein kann bzw. gemeinsam mit Geflügel gehaltene Vögel anderer 

Arten das Virus passiv weitertragen können, ist es erforderlich, zu verhindern, dass das Virus über 

diese Tiere nach einer Teilnahme an Börsen, Märkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art weiter ver-

schleppt wird.  Insbesondere bei überregionalen Veranstaltungen besteht die Gefahr einer massiven 

Verbreitung der hochpathogenen aviären Influenza durch das Zusammentreffen von Geflügel und 

gemeinsam mit Geflügel gehaltenen Vögel anderer Arten aus verschiedenen Tierbeständen sowie 

durch den Personenverkehr. Die unter Ziffer 3 getroffene Anordnung habe ich in Ausübung des mir 

hierbei zustehenden Ermessens getroffen, um das Risiko einer Weiterverschleppung der Tierseuche 

zu verhindern. Entgegenstehende Interessen von Veranstaltern, Teilnehmern oder Besuchern sol-

cher Veranstaltungen müssen gegenüber den Interessen an der Bekämpfung der Tierseuche zu-

rückstehen. Die getroffene Anordnung ist geeignet und erforderlich, um den mit ihr verfolgten Zweck 

zu erreichen. 

Zu Ziffer 4. 

Gemäß § 6 Abs. 2 der Geflügelpestverordnung kann die zuständige Behörde für Bestände bis ein-

schließlich 1000 Stück Geflügel oder für Bestände mit in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer 

Arten Schutzmaßregeln nach Abs. 1 anordnen, soweit dies aus Gründen der Tierseuchenbekämp-

fung erforderlich ist. 

Aufgrund der Nachweise des Virus der hochpathogenen aviären Influenza in der Wildvogelpopulati-

on, der hiesigen Gegebenheiten (Rastgebiete, Nachweise in benachbarten Landkreisen und Bundes-

ländern) sowie der aktuell hohen Wildvogeldichte im Rahmen des Vogelzugs ist die Anordnung der 

oben genannten Biosicherheitsmaßnahmen erforderlich, um die Ein- und Verschleppung des Virus in 

Hausgeflügelbestände zu verhindern. 

Gemäß der aktuellen Risikoeinschätzung des FLI sind symptomlos infizierte Wildvögel bzw. solche, 

die sich in der Inkubationszeit befinden, mobile Virusträger, die das Virus weiterverbreiten können. 

Viele Wasservogelarten bewegen sich zwischen Ackerflächen auf denen sie tagsüber Nahrung auf-

nehmen, und Rastgewässern, die sie abends und nachts aufsuchen. Sie können das Virus mit dem 

Kot ausscheiden und die aufgesuchten Landflächen und Gewässer kontaminieren. Darüber hinaus 

können tote Wasservögel von Prädatoren (Säugetiere wie Fuchs und Marder, aber auch Greifvögel 

und Krähen) geöffnet und Körperteile oder Innereien, die hohe Viruslasten tragen, verschleppt wer-

den, so dass mit einer beträchtlichen Umweltkontamination auch auf Acker- und Weideflächen ge-

rechnet werden muss. Personen, die solche Flächen betreten, und Fahrzeuge, die sie befahren, 

können das Virus weiterverbreiten und auch in Geflügel haltende Betriebe eintragen. Die unter Ziffer 

2 getroffene Anordnung habe ich in Ausübung des mir hierbei zustehenden Ermessens getroffen, um 

das Risiko einer Weiterverschleppung der Tierseuche zu verhindern.  
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Entgegenstehende Interessen von Tierhaltern müssen gegenüber den Interessen an der Bekämp-

fung der Tierseuche zurückstehen. Die getroffene Anordnung ist geeignet und erforderlich, um den 

mit ihr verfolgten Zweck zu erreichen. Durch Anordnung der Biosicherheitsmaßnahmen wird das Ri-

siko eines direkten und indirekten Kontakts mit infizierten Wildvögeln minimiert. 

Zu Ziffer 5 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung in dieser Verfügung beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Ver-

waltungsgerichtsordnung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) in der zurzeit gültigen Fassung und ist 

im öffentlichen Interesse notwendig.  

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine sich schnell ausbreitende Erkrankung, die zu erhebli-

chen Gefahren für das Tierwohl führt und auch zu beträchtlichen wirtschaftlichen Einbußen. Zudem 

ist zu befürchten, dass der Ausbruch der Geflügelpest zu rigorosen Handelsbeschränkungen führen 

wird. Die effektive Verhinderung erheblicher tiergesundheitlicher und wirtschaftlicher Schäden ist hö-

her zu bewerten als das entgegenstehende Interesse einzelner, von den Folgen der getroffenen An-

ordnung verschont zu werden. Im überwiegenden öffentlichen Interesse muss daher sichergestellt 

werden, dass die getroffenen Anordnungen sofort vollzogen werden können. Angesichts der Mög-

lichkeit, dass aufgrund eines Ausbruchs der Geflügelpest rigorose Handelsbeschränkungen gegen-

über der Bundesrepublik Deutschland oder Teilen davon verhängt werden und den damit verbunde-

nen, massiven volkswirtschaftlichen Schäden insbesondere aber auch wegen der drohenden Ge-

sundheitsgefahren für Tiere, kann sich die Behörde nicht auf die aufschiebende Wirkung etwaiger 

Rechtsbehelfe und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen hinsichtlich der Umsetzung der 

Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung der Seuche einlassen. Nur wenn die angeordnete 

Maßnahme sofort und umfassend greift, kann das Risiko der Übertragung der Tierseuche auf Geflü-

gel begrenzt werden. Persönliche und wirtschaftliche Interessen Einzelner, die der Anordnung der 

sofortigen Vollziehung entgegenstehen, müssen demgegenüber zurücktreten. 

Die Aufstallungspflicht ist mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung zu versehen, um den Eintrag 

der Geflügelpest in Geflügelbestände durch Wildvögel zu verhindern. Es besteht ein übergeordnetes 

Interesse daran, die Einschleppung der Tierseuche in Hausgeflügelbestände zu verhindern und eine 

Weiterverschleppung aus einem möglicherweise betroffenen, jedoch noch nicht als infiziert erkann-

ten Bestand wirksam zu verhindern. Das überwiegende Interesse der Allgemeinheit an einer effekti-

ven Tierseuchenbekämpfung erfordert, dass die Pflicht zur Aufstallung des Geflügels sofort und um-

fassend greift und dessen Wirksamkeit nicht durch die Einlegung von Rechtsbehelfen für geraume 

Zeit gehemmt wird.  

Das Verbot, Vögel aus den Risikogebieten auf Börsen, Märkte oder Veranstaltungen ähnlicher Art zu 

verbringen ist mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung zu versehen, um die Ein- und Weiterver-

schleppung der Tierseuche von Vögeln, die in den betroffenen Gebieten bereits infiziert worden sein 

könnten, auf die auf den Börsen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art ausgestellten Vögel zu 

verhindern.  Es ist im überwiegenden öffentlichen Interesse, dafür Sorge zu tragen, dass das ge-

nannte Verbot sofort greift und dessen Wirksamkeit nicht durch die Einlegung von Rechtsbehelfen 

für geraume Zeit gehemmt wird. Das private Interesse von Personen, ihre Tiere auf derartige Veran-

staltungen zu verbringen, muss gegenüber dem überwiegenden Interesse der Allgemeinheit an einer 

effektiven Tierseuchenbekämpfung zurückstehen. 
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Hinsichtlich der Anordnung des Verbots von Börsen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art ist 

die sofortige Vollziehung erforderlich, da ein übergeordnetes Interesse daran besteht, die Ein- und 

Weiterverschleppung der Tierseuche von Vögeln, die in den betroffenen Gebieten bereits infiziert 

worden sein könnten, auf die auf den Börsen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art ausgestell-

ten Vögel zu verhindern. Durch das Verbot wird die Gefahr der Verschleppung durch Kontakte zwi-

schen den Tieren unterschiedlicher Herkünfte und mit Personen, die möglicherweise in Kontakt mit 

Infektionsquellen gekommen sind, vermieden.  Dies wäre nicht möglich, wenn die sofortige Wirksam-

keit des Verbots durch die Einlegung von Rechtsbehelfen verhindert würde. 

Die Anordnung der Biosicherheitsmaßnahmen ist mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung zu 

versehen, um den Eintrag der Geflügelpest in Geflügelbestände durch Wildvögel und die Weiterver-

breitung des Virus zu verhindern. Es besteht ein übergeordnetes Interesse daran, die Ein- und Wei-

terverschleppung der Tierseuche aus dem betroffenen Bestand wirksam zu verhindern. Das über-

wiegende Interesse der Allgemeinheit an einer effektiven Tierseuchenbekämpfung erfordert, dass die 

Pflicht zur Einhaltung der angeordneten Biosicherheitsmaßnahmen sofort und umfassend greift und 

dessen Wirksamkeit nicht durch die Einlegung von Rechtsbehelfen für geraume Zeit gehemmt wird. 

Die Zuständigkeit des Landrats des Main-Taunus-Kreises ergibt sich aus § 1 Abs. 1 des Gesetzes 

zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens, der Lebensmittelüberwachung 

und der Ernährungssicherstellung und –vorsorge (VLEVollzG) vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 232) in 

der zur Zeit gültigen Fassung, da in der Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Veteri-

närwesen und bei der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung vom 08. November 2010 (GVBl I 

354, 358) in der zur Zeit gültigen Fassung keine abweichende Zuständigkeit begründet wurde. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landrat des Main-Taunus-Kreises, Amt 

für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, Mainzer Landstraße 500, 65795 Hattersheim am Main 

(Hausanschrift),  einzulegen. Wird der Widerspruch schriftlich erhoben, so ist der Tag des Eingangs 

bei dem Landrat des Main-Taunus-Kreises, Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, Am 

Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim am Taunus (Postanschrift) maßgebend, nicht der Tag der Absen-

dung.  
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Hinweise: 

Der Widerspruch gegen diese Verfügung hat keine aufschiebende Wirkung. Daher sind die in dieser 

Allgemeinverfügung benannten Verpflichtungen auch dann zu befolgen, wenn der Widerspruch frist- 

und formgerecht eingelegt wurde. 

Ordnungswidrig i. S.  des § 64 Nr. 14b der Geflügelpest-Verordnung i. V. m. § 32 Abs. 2 Nr. 4 Bst. a 

des Tiergesundheitsgesetzes und i. S. des § 32 Abs. 2 Nr. 3 des Tiergesundheits-gesetzes vom 21. 

November 2018 (BGBl. I S. 1938) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung 

zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet wer-

den. 

Meine Behörde kann gemäß §13 Abs. 3 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest Aus-

nahmen von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht genehmigen, soweit  

1. eine Aufstallung

a) wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist oder

b) eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt ist

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbunden

wird, und

3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.

Gemäß § 26 Abs. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen (Vieh-

verkehrsverordnung) i. V. m. § 2 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung ist, wer u. a. Hühner, Enten, 

Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel hält, verpflichtet, dies 

der zuständigen Behörde oder einer von dieser beauftragten Stelle vor Beginn der Tätigkeit unter 

Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich 

gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart anzuzeigen 

und der zuständigen Behörde mitzuteilen, ob die Haltung in Ställen oder im Freien erfolgt. 

Hofheim, der 11.03.2021 

Michael Cyriax 
Landrat 
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Floersheim O 

 Floersheim W 
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 Hattersheim O (Okriftel) 

 Hattersheim 
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 Hochheim O 

 Hochheim W 
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 Hochheim westlich A 671 


